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Präambel

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Ge-
sellschaft und die Arbeitswelt grundlegend zu verän-
dern. Insbesondere im Gesundheitswesen kann KI
bei der Diagnose von Krankheiten, der Entwicklung
personalisierter Behandlungspläne und der Analyse
medizinischer Daten zu einer besseren Versorgung
beitragen.
Auch die Suchthilfe steht vor einem tiefgreifenden
Wandel: KI eröffnet neue Möglichkeiten, Beratungs-
und Unterstützungsangebote effizienter und zu-
gänglicher zu gestalten. Nicht nur im ländlichen
Raum, wo die Aufrechterhaltung der Versorgung im
Gegensatz zu urbanen Räumen seit jeher vor struk-
turellen Herausforderungen steht, bietet der Einsatz
KI-gestützter Anwendungen die Chance, Angebote
aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Zudem kann
durch entsprechende Programme der Ausdünnung
der Versorgungsstrukturen entgegengewirkt wer-
den, die den Zugang zu Hilfsangeboten erschwert.
Der zunehmende Fachkräftemangel in Verbindung
mit einer unzureichenden Finanzierung im ambulan-
ten Suchthilfebereich führt bereits aktuell sowohl zu
Versorgungseinschränkungen als auch zu einer Ver-
dichtung der Arbeit in den Suchthilfeeinrichtungen.
Der Einsatz von KI wirft jedoch erhebliche technolo-
gische, ethische und soziale Fragen auf, die einen be-
wussten und verantwortungsvollen Umgang mit der
Thematik erfordern, insbesondere im Umgang mit
sensiblen Gesundheitsdaten. Es ist daher wichtig,
dass Zivilgesellschaft, Fachverbände und Politik die-
se Entwicklungen aktiv gestalten, um die positiven
Aspekte von KI-Anwendungen zu maximieren und
mögliche negative Auswirkungen zu minimieren.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) die Brandenburgische Landes-
stelle für Suchtfragen e.V. (BLS) beauftragt das Pro-
jekt „KI in der Suchthilfe“ durchzuführen. Das Vorha-
ben hatte zum Ziel, die Einsatzmöglichkeiten und
Rahmenbedingungen für KI im Arbeitsfeld der
Suchthilfe zu erkunden, einen Diskurs zum Thema zu
gestalten und im Ergebnis in einem Memorandum

die Chancen und Grenzen, Rahmenbedingungen
und Einsatzmöglichkeiten von KI in diesem Arbeits-
feld zu definieren. Im Rahmen eines umfassenden
Beteiligungsprozesses haben Fachkräfte aus der
Suchthilfe, Führungskräfte aus Einrichtungen der
Suchthilfe, Sucht-Selbsthilfe und Suchtprävention,
Vertreterinnen und Vertreter aus Verbänden, Wissen-
schaft und Technologie sowie Gesundheitsministeri-
en der Länder und des Bundes die Thematik mit ex-
ternen Fachreferierenden aus unterschiedlichen
Blickwinkeln erörtert. An den drei durchgeführten
digitalen Satellitenveranstaltungen beteiligten sich
jeweils bis zu 95 Fachkräfte aus Suchthilfeeinrichtun-
gen bundesweit. Die Resultate dieser Veranstaltun-
gen dienten als fachliche Grundlage für die zweitägi-
ge Zukunftswerkstatt, an der 35 Expertinnen und Ex-
perten teilnahmen. Das Kondensat des gesamten
Prozesses wird in dem vorliegenden Memorandum
dargestellt. Dieses hat zum Ziel, die zukünftigen Ent-
wicklungen in der Suchthilfe in Bezug auf Künstliche
Intelligenz aktiv zu gestalten. Dabei ist es von essen-
zieller Bedeutung, dass der Prozess aus der Perspek-
tive der gemeinnützigen Organisationen zum Nut-
zen der Klient*innen der Suchthilfe und deren Ange-
hörigen entwickelt wird.
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1. Ziele und Nutzen des Einsatzes von
Künstlicher Intelligenz in der Suchthilfe

Ethische und menschenzentrierte Nutzung

Der Einsatz von KI in der Suchthilfe birgt das Potenzi-
al, die Arbeitsfelder in der Suchthilfe, unter anderem
Angebote der Selbsthilfe, Beratung, Rehabilitation,
Nachsorge, Teilhabe, zu optimieren und Fachkräfte
zu entlasten. Gleichwohl sind die mit der Integration
dieser Technologien verbundenen ethischen und
rechtlichen Fragestellungen zu berücksichtigen. Um
den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der
Suchthilfe zu gewährleisten, ist die Definition und
Einhaltung klarer Werte, ethischer Standards und
rechtlicher Grundlagen unerlässlich. In diesem Kon-
text ist es von grundlegender Bedeutung, die Rechte
und die Würde der Ratsuchenden zu schützen.
Künstliche Intelligenz darf niemals Selbstzweck sein,
sondern muss ethische Anforderungen erfüllen und
darf ausschließlich als unterstützendes Mittel die-
nen. Bei der Entwicklung von Anwendungen Künstli-
cher Intelligenz muss sichergestellt werden, dass die
Interessen der Klient*innen jederzeit im Fokus ste-
hen und weder wirtschaftliche Interessen von Kos-
tenträgern noch technologische Ambitionen diesen
übergeordnet werden.
Der Einsatz von KI-gestützten Anwendungen muss
sich dem Ziel unterordnen, Menschen mit Substanz-
konsum, deren Angehörigen und Mitgliedern des
Umfeldes einen stigmatisierungs- und barrierefreien
Zugang zu Angeboten der Suchthilfe zu erleichtern.

Keine Einsparungen auf Kosten der vorhandenen
Beratungsangebote

Der Einsatz von KI zielt darauf ab, die verfügbare Zeit
für die direkte Arbeit mit Klientinnen und Klienten zu
erhöhen und dadurch eine Reduzierung der Bera-
tungskontakte aufgrund aufwändiger administrati-
ver oder technischer Prozesse zu verhindern. Der Ein-
satz von KI darf nicht missbräuchlich als Argument
für Einsparungen im Bereich der vorhandenen Hil-
feangebote der Suchthilfe verwendet werden. Folg-

lich muss die Qualität der Versorgung gesichert und
weiterentwickelt werden. KI-Anwendungen müssen
nachweislich die Effektivität und Qualität der Sucht-
hilfeangebote steigern, ohne die individuelle Betreu-
ung und Therapie zu beeinträchtigen.

Anwendungsfelder von KI-basierten Elementen in
den Versorgungsstrukuren

KI unterstützt und entlastet Fachkräfte in der Präven-
tion, Beratung und Behandlung sowie Akteurinnen
und Akteure der Sucht-Selbsthilfe bei ihrer Arbeit.
Sie trägt dazu bei, die Effizienz der Hilfeangebote zu
steigern, die Handlungssicherheit der Fachkräfte zu
erhöhen und Risiken für Suchtmittelkonsumierende
zu minimieren.
KI-basierte Anwendungen in folgenden Themenfel-
dern können nicht nur die Effektivität der Versor-
gungsstrukturen erhöhen, sondern auch die Qualität
der angebotenen Hilfen verbessern.

Unterstützung in der Arbeit mit Klient*innen

• Erkennen von Risikofaktoren (Kindeswohlge-
fährdung, Notallassistenz in niedrigschwelligen
Arbeitsfeldern, Erkennen von möglichem Thera-
pieabbruch)

• KI gestützte Überwindung von Sprachbarrieren
im Beratungsprozess

• Verbesserung des Zugangs zum Hilfesystem
(Unterstützung für Ratsuchende bei Kontaktauf-
nahme zum Hilfesystem, Optimierung der Über-
gänge zwischen verschiedenen Versorgungs-
ebenen)

• Datenbasierte Analyse und Monitoring

• Substanzmonitoring, Kontinuierliche Überwa-
chung von Trends und Entwicklungen im Sub-
stanzkonsum, Nutzung des Kerndatensatzes der
Suchthilfe in Echtzeit

• Datenanalysen beim Drugchecking, bei Abwas-
seruntersuchungen oder dem Auffinden von
Konsumutensilien



Potsdamer Memorandum

Unterstützung in der Aus- und Weiterbildung

• Trainingssimulationen realistischer Szenarien
für die Weiterbildung von Fachkräften

• Einsatz von Co-Beratungstools zur Verbesse-
rung der Beratungskompetenz (Feedback)

• Fortbildungsplanung und Unterweisungen: Pla-
nung und Durchführung von zielgerichteten
Weiterbildungsmaßnahmen

Administrative und organisatorische Unterstüt-

zung

• Automatisierte Dokumentation durch KI-ge-
stützte Erfassung und Verwaltung von Klienten-
daten

• Unterstützung bei der Ressourcen- und Budget-
planung sowie bei Berichterstattung

• Analyse großer Datenmengen zur Entschei-
dungsfindung und Planung

• Pförtnerassistenz in stationären Einrichtungen:
Automatisierte Unterstützung bei der Organisa-
tion und dem Zugang zu Einrichtungen

• Telefon- und Terminmanagement: Optimierung
der Kommunikation und Terminvergabe

2. Strukturelle Anforderungen für den
erfolgreichen Einsatz von Künstlicher
Intelligenz in der Suchthilfe

Akzeptanz bei Fachkräften und Nutzenden

In der Suchthilfe sollten einfache, intuitive KI-Lösun-
gen angewandt werden, die einen leichten Zugang
und eine unkomplizierte Implementierung ermögli-
chen. Der Einsatz von KI erfordert die Schaffung von
Vertrauen und Akzeptanz bei allen Beteiligten. Fach-
kräfte und Ratsuchende müssen deshalb aktiv in den
Gestaltungsprozess einbezogen werden.
Es muss erkennbar sein, in welchen Anwendungen
KI-Elemente genutzt werden. Die Akteurinnen und
Akteure müssen definieren, in welchen
Anwendungsbereichen der Einsatz von KI sinnvoll

ist. Klarheit und Transparenz zu den Einsatzfeldern
und den Einsatzzielen von KI sowie deren Grenzen
sind eine Grundvoraussetzung für die Akzeptanz
und Nutzung in der Suchthilfe.

Kompetenzaufbau bei Fachkräften und Verant-
wortlichen

Der erfolgreiche Einsatz von KI erfordert fundierte
Kenntnisse über unterschiedliche Arten von KI sowie
deren Stärken, Schwächen und Voraussetzungen.
Fachkräfte und Verantwortliche müssen entspre-
chend geschult und qualifiziert sein, um Funktions-
weisen und Einsatzmöglichkeiten KI-basierter An-
wendungen beurteilen zu können. Qualifizierungs-
angebote müssen möglichst überregional und trä-
gerübergreifend zugänglich und öffentlich finanziert
sein.

Gemeinsame Entwicklungen und nachhaltige Im-
plementierungen

Um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu ge-
währleisten, sind Absprachen sowie eine Bündelung
der Entwicklung von KI-Applikationen notwendig.
Eine Bereitschaft zur interinstitutionellen Zusam-
menarbeit sowie ein evidenzbasierter Ansatz sind
unerlässlich, um die angestrebten Ziele zu erreichen.
Die Entwicklungen und Weiterentwicklungen sollten
sowohl verbands-, träger- als auch länderübergrei-
fend erfolgen. Die fertigen Produkte sollen allen Ein-
richtungen zur Verfügung stehen. Um eine nachhal-
tige Umsetzung zu gewährleisten, bedarf es länder-
übergreifender Finanzierungsmodelle. Als Umset-
zungsbeispiel kann hier die Beratungsplattform Di-
giSucht (www.suchtberatung.digital) angeführt wer-
den.
Bei der Entwicklung von KI-Anwendungen ist zu be-
rücksichtigen, dass diese auf die jeweiligen einrich-
tungs-, länder- und klientenspezifischen Bedürfnisse
zugeschnitten und anpassbar sein müssen.
Der erfolgreiche Einsatz von KI setzt voraus, dass ein
gemeinsamer Datenbestand der Einrichtungen auf-
gebaut wird. Dazu ist es erforderlich, anonymisierte
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Daten verbands- und trägerübergreifend zur Verfü-
gung zu stellen.
Die Etablierung dieser Grundlagen setzt die Konzep-
tion geeigneter Gouvernance-Strukturen, beispiels-
weise in Form einer Übereinkunft zur Verwendung
von Open-Source-Applikationen, sowie die Imple-
mentierung zielgruppenspezifischer Qualifizierungs-
maßnahmen für Fachkräfte voraus.
Die Entwicklung einer professionellen Haltung zum
Einsatz von KI sowie die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Fachgebiete (Technik/Wis-
senschaft und Suchthilfe) erfolgen in einem gleich-
berechtigten Austausch. Die Gestaltung partizipati-
ver Entwicklungsprozesse erfordert sowohl eine Ein-
bindung der Zielgruppen als auch der Fachkräfte.

Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung von Projekten und Maßnah-
men erfordert eine Verständigung über Kennzahlen
(KPIs), welche mit dem Einsatz von KI erreicht werden
sollten. Eine Einigung über gemeinsame Ziele, Vor-
gehensweisen und Best Practices in der Durchfüh-
rung von Projekten ist unerlässlich, um die Qualität
derselben zu gewährleisten.
Die Definition von Kriterien anhand von Kennzahlen
sollte als Grundlage für die Finanzierung bzw. den
Abbruch von Projekten dienen. Die Finanzierungs-
planung hat sowohl die Kosten als auch den Aufbau,
die Instandhaltungskosten, die Betriebskosten, die
Schulungskosten sowie etwaige Mehrbedarfe zu be-
rücksichtigen. Die Finanzierung sollte idealerweise
einrichtungsübergreifend, trägerübergreifend und
überregional (länderübergreifend) erfolgen.
Die Entwicklung von Angeboten künstlicher Intelli-
genz erfolgt ausschließlich bedarfsorientiert, nicht
auf der Basis der technischen Möglichkeiten und vor-
handener Daten, sondern bezogen auf die für den
Hilfeprozess erforderlichen Problemlagen.

3. Ethische Rahmenbedingungen der
Künstlichen Intelligenz in der Suchthilfe

Angelehnt an die Ethik-Leitlinien für vertrauenswür-
dige KI der Europäischen Kommission sind folgende
zentrale Anforderungen für den Einsatz von KI in der
Suchthilfe besonders relevant:

Menschliches Handeln und Aufsicht: KI-Systeme
sollten menschliches Handeln unterstützen und
nicht unterminieren.
In der Suchthilfe ist es entscheidend, dass Fachkräfte
die Kontrolle behalten und KI als unterstützendes
Werkzeug nutzen. Digitale Anwendungen dürfen
nicht als Ersatz für Beratungsangebote vor Ort defi-
niert werden.

Technische Robustheit und Sicherheit: KI-Systeme
müssen zuverlässig und sicher sein, um Risiken und
Schäden zu minimieren. Dies ist in der Suchthilfe be-
sonders wichtig, da unzuverlässige Systeme zu fal-
schen Diagnosen oder Behandlungsfehlern führen
könnten.

Transparenz: Die Funktionsweise von KI-Systemen
sollte nachvollziehbar sein. In der Suchthilfe ist es
wichtig, dass sowohl Fachkräfte als auch Ratsuchen-
de verstehen, wie Ergebnisse zustande kommen.

Vielfalt und Nichtdiskriminierung: KI-Systeme dür-
fen keine Vorurteile, Stigmatisierung oder Diskrimi-
nierungen fördern. In der Suchthilfe muss sicherge-
stellt werden, dass alle Ratsuchenden unabhängig
von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status
gleichbehandelt werden. Es ist wichtig zu beachten,
dass der AI Act spezifische Anwendungen mit unan-
nehmbarem Risiko verbietet, wie etwa manipulative
Techniken oder "Social Scoring".

Gesellschaftlicher Nutzen: Der Einsatz von KI sollte
dem Gemeinwohl dienen und keine negativen sozia-
len Auswirkungen haben. Für die Suchthilfe bedeu-
tet dies, dass KI zur Verbesserung des Gesundheits-
versorgung beiträgt. Gemeinnützig finanzierte An-
wendungen sollten als Open Source entwickelt wer-
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den, um Transparenz und Zusammenarbeit zu för-
dern. Gleichzeitig kann der Einsatz von „Federated
Learning“ sicherstellen, dass sensible Daten ge-
schützt bleiben, indem Modelle dezentral trainiert
werden, ohne dass personenbezogene Daten zen-
tralisiert gespeichert werden müssen.

Verantwortung und Haftung: Es muss klare Mecha-
nismen geben, um Verantwortung für die Entschei-
dungen von KI-Systemen zu übernehmen. Es ist
wichtig, dass bei Fehlentscheidungen nachvollzo-
gen werden kann, wie diese entstanden sind. Gleich-
zeitig müssen Haftungsfragen und Haftungsrisiken
geklärt sein.

Partizipation: Entwicklungsprozesse sind unbe-
dingt partizipativ unter Beteiligung der Ratsuchen-
den / Nutzerinnen und Nutzer zu gestalten.
Eine Ethikkommission aus den Perspektiven Sucht-
hilfe, Technik, Betroffenen, Recht und Datenschutz
kann in relevanten Projekten eingesetzt werden und
die Konzipierung und die Entwicklung von klienten-
bezogenen KI-Anwendungen begleiten.

Definition der Anwendungsfelder: Der Einsatz von
KI muss konkreten Nutzen bringen, ohne Schaden zu
verursachen.
Die Grenzen der Anwendungen müssen konkret de-
finiert werden, so muss z. B. der Umgang mit Selbst-
und Fremdgefährdung klar geregelt sein. Hand-
lungsempfehlungen der KI sind als solche erkennbar.

4. Rechtliche Rahmenbedingungen des
Einsatzes von KI-basierten Anwendungen

AI ACT der Europäischen Union

Der EU AI Act als erster umfassender Rechtsrahmen
für KI in der EU definiert Regeln für den Einsatz von
KI-Systemen basierend auf ihrem potenziellen Risiko
für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte. Von
den vier definierten Risikokategorien sind zwei auch
für die Suchthilfe relevant:

Begrenztes Risiko: Transparenzpflichten, wie die
Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten (z .B. KI-
gestützte Anwendungen in der Personalverwaltung,
Finanzbuchhaltung oder bei Protokollerstellungen).
Zusätzlich könnten bestimmte Anwendungen wie
Chatbots zur Unterstützung von Ratsuchenden un-
ter die Kategorie des „begrenzten Risikos“ fallen und
müssten daher Transparenzpflichten erfüllen.

Hohes Risiko: Strenge Anforderungen für KI-Syste-
me in Bereichen wie Gesundheitswesen, die potenzi-
ell schädlich sein können (Transparenz, Sicherheit,
Überwachung).

In der Suchthilfe könnten KI-Systeme zur Diagnose,
Therapie oder Verhaltensanalyse eingesetzt werden.
Ebenso könnten, mit KI unterstützt, Entlassberichte,
Befunde etc. erstellt werden. Solche Anwendungen
würden als "hochriskant" eingestuft werden, da sie
direkten Einfluss auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden der Konsumierenden haben. Laut Gesetz
müssen sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Risikomanagement: Implementierung eines um-
fassenden Risikomanagementsystems zur Identifi-
zierung und Minderung potenzieller Risiken.

Datenqualität: Sicherstellung der Qualität und Rele-
vanz der verwendeten Daten, um genaue und zuver-
lässige Ergebnisse zu gewährleisten.

Transparenz: Bereitstellung klarer Informationen
über die Funktionsweise des KI-Systems, um Vertrau-
en bei den Nutzenden zu schaffen. Handlungsemp-
fehlungen der KI müssen als solche erkennbar sein.
Nutzende sollen die Möglichkeit haben, die Ergeb-
nisse zu überprüfen und einzuordnen und somit
eine kritische Haltung einnehmen können.

Menschliche Aufsicht: Gewährleistung, dass
menschliche Fachkräfte die Entscheidungen des KI-
Systems überwachen und bei Bedarf eingreifen kön-
nen.
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Dokumentation: Führung detaillierter Aufzeich-
nungen über die Entwicklung, das Training und den
Einsatz des KI-Systems als Grundlage für ein Ver-
ständnis der Funktionsweise sowie für mögliche Be-
grenzungen.

Datenschutz

Zentral für den Einsatz von KI in der Suchthilfe ist die
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Der Zu-
griff auf notwendige, qualitativ hochwertige Daten

muss unter strikter Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) erfolgen, damit perso-
nenbezogene Daten der Klientinnen und Klienten
und auch der Fachkräfte geschützt und verantwor-
tungsvoll verarbeitet werden.
Der Schutz sensibler Daten hat höchste Priorität. KI-
Systeme müssen die Privatsphäre wahren. Ein Daten-
einsatz darf nur im Sinne der Ratsuchenden erfol-
gen. Nachteile zu Lasten der Konsumierenden müs-
sen ausgeschlossen werden.
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Dank
Das vorliegende Potsdamer Memorandum "Künstli-
che Intelligenz in der Suchthilfe" ist im Rahmen eines
vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierten
Projektes entstanden, welches von der BLS konzi-
piert und durchgeführt wurde. Die Nuvio gGmbH
gestaltete die Veranstaltungen methodisch in Zu-
sammenarbeit mit der BLS.
Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit den Teilneh-
menden im Rahmen eines zuvor beschriebenen Be-
teiligungsprozesses sowohl in den drei Satellitenver-
anstaltungen als auch in der zweitägigen Zukunfts-
werkstatt erarbeitet.
Unser Dank gilt allen Beteiligten für ihre Mitwirkung
am Prozess und dem Zustandekommen der Ergeb-
nisse sowie dem Bundesministerium für Gesundheit
für die Offenheit, den Prozess zu unterstützen und
für die Finanzierung des Projekts.
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en für vertrauenswürdige KI)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/
ethics-guidelines-trustworthy-ai, abgerufen am
17.12.2024

DHS Bericht zur Finanzierung der

Suchtberatungsstellen in Deutschland

https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/2024-
09-26-Bericht_zur_Finanzierung_der_
Suchtberatung_FINAL.pdf, abgerufen am
17.12.2024
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